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1 	 T 106/89 

Sachverhalt urid Antrãge 

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des mit 8 Patentan-

spruchen erteilten europaischen Patents 0 093 253 

(Anineldenurniner 83 102 633.1). 

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die 

Patenterteilung wegen mangeinder erfinderischer Tätigkeit 

des Gegenstandes des Patents im Hinblick insbesondere auf 

folgende Dokumente Einspruch erhoben: 

FR-A-2 334 404 (Dl) 

DE-A-2 148 571 (D2) 
BOSCH-Druckschrift "Einleiter-Zentralschmierung", 

Oktober 1959 (D3); und 

DE-A-2 718 868 (D4) 

Der Einspruch wurde von der Einspruchsabteilung 

zurückgewiesen. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

Beschwerde erhoben. 

Nachdein die Beteiligten in einer Mitteilung gemàB Art. 11 

(2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekaminern zur Vorbe-

reitung auf die von der Beschwerdeführerin hilfsweise 

beantragte mündliche Verhandlung noch auf den Inhalt der 

bereits im europãischen Recherchenbericht genannten 

Druckschri ft 

US-A-4 197 095 (D5) 

hingewiesen wurden, hat die Beschwerdeführerin noch 

die weitere, in der Druckschrift D5 zusamxnengefaBte 

Druckschri ft 
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2 	 T 106/89 

US-A-3 775 946 (D6) 

genannt. 

Es wurde mündlich verhandelt. 

Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des 
europäischen Patents. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurück-
zuweisen und das Patent mit folgenden Anderungen aufrecht-
zuerhalten: In Spalte 6 der Patentschrift wird der in 
Zeile 31 mit "Es .. ." beginnende Satz und in Spalte 7, 
Zeilen 9 und 10 wird "und/oder der jeweiligen Trocknungs-
leistung des Lufttrockners (8)" gestrichen. 

Der nunmehr geltende Anspruch 1 lautet nach Berichtigung 
eines offensichtlichen Schreibfehlers im dritten Wort 
("Regenerierung" anstatt von "Regenierung" wie folgt: 

11 1. Steuereinrichtung zur Regenerierung eines 
Lufttrockners (8) der in einer pneumatischen Fàrderleitung 
zwischen einem an einen Druckluftverbraucher mit variablen 
Druckluftverbrauch angeschlossenen Druckluftspeicher (5) 
und einem von einemn Motor (1) angetriebenen Kolbenkomn-
pressor (3) eingeschaltet 1st, mit einemn Druckwächter (4), 
der beim Erreichen eines vorgegebenen oberen Grenzdruckes 
im Druckluftspeicher (5) die Druckluftförderung aus dem 
Kolbenkonipressor (3) über den Lufttrockner (8) in den 
Druckluftspeicher (5) abschaltet und beini Abfallen des 
Druckes un Druckluftspeicher (5) bis auf einen unteren 
Grenzwert die Druckluftfärderung uber den Lufttrockner (8) 
erneut an den Druckluftspeicher (5) anschlieSt, und mit 
einer pneumatischen Anschlu8leitung (11) zumn zusàtzlichen 
AnschluB des Lufttrockners (8) an den Druckluftspeicher 
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3 	 T 106/89 

(5), von dern bei abgeschalteter Druckluftförderung em 
abgezweigter Anteil der gespeicherten Druckluft ndttels 
der Anschlui3leitung (11) nach MaBgabe eines Zeitgliedes 
(12, 13, 14, 16) in den Lufttrockner (8) als 
Regenerierungsluftmenge zurückgeleitet wird, dadurch 
gekennzeichnet, daB am Kolbenkomnpressor (3) oder am Motor 
(1) ein die Kolbenhübe des Kompressors bzw. die 
Umndrehungszahl des Motors zãhlender Sensor (13) vorgesehen 
ist, dessen jeweiliger Zählerstand ein MaB für die durch 
den Lufttrockner zumn Druckluftspeicher geförderte 
Druckluftmnasse ist, daB das Zeitglied (12, 13, 14, 16) in 
Abhängigkeit von der durch den Lufttrockner (8) zunt 
Druckluftspeicher (5) geforderten Druckluftmasse variabel 
ist und daB in der AnschluBleitung (11) ein Magnetventil 
(12) als Bestandteil des Zeitglieds eingeschaltet ist, 
wobei das Magnetventil (12) in seiner öffnungsste11urdie 
Verbiridung vont Druckluftspeicher (5) zunt Lufttrockner (8) 
freigibt, und die Offnungsstellung des Magnetventils (12) 
von einent Steuergerät (16) überwacht ist, derart, daB die 
Offnungszeitdauer des Magnetventils (12) bei abge-
schalteter Druckluftfôrderung und bei einer bestimninten 
Trocknungsleistung des Lufttrockners eine Funktion des 
Sensorzãhlerstandes ist." 

Die Ansprüche 2 bis 8 sind von Anspruch 1 abhängig. 

VIII. Zur Stutzung ihrer Anträge trug die Beschwerdeführerin mt 
wesentlichen folgende Arguntente vor: 

Der Gegenstand des angegriffenen Patents unterscheide sich 
von der in der Druckschrift Dl beschriebenen Vorrichtung 
mt wesentlichen nur durch die Verwendung einer Zàhlein-
richtung zur Ermnittlung der von demn Komnpressor gefôrderten 
Druckluftmnasse. Auf dent Gebiet der Bremnsvorrichtungen sei 
es jedoch bereits aus der Druckschrift D4 bekannt, den 
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4 	 T 106/89 

Fullungsgrad eines Druckluftbehälters mittels eines 
Zãhlers für die Umdrehungszahl eines Koinpressorinotors zu 
erndtteln. Daher ergebe sich der Gegenstand des Patents in 
naheliegender Weise aus einer Koinbination der Druck-
schriften Dl und D4. 

Darüber hinaus sei es aus der Druckschrift D5 bekannt 
gewesen, die Trocknungs- bzw. Regenerierungsabläufe in 
einer Gastrocknungsvorrichtung aufgrund von Messungen des 
Gasdurchflusses ebenso bei der Adsorption als auch bei der 
Regeneration zu steuern, wobei die in dieser Druckschrift 
erwähnte Druckschrift D6 auch noch einen Zàhler (72) zur 
Ermittlung der DurchfluBmenge während der Regeneration 
of fenbare. 

Ferner sei die Zãhlung von Motorumdrehungen bzw. von 
Maschinentakten aus den Druckschriften D2 bzw. D3 bekannt, 
und es gehôre auch zum Ailgeineingut jedes Autofahrers, den 
Olfilter nicht betriebszeitabhängig sondern nach den 
gefahrenen Kilotnetern, also in Abhängigkeit von der 
Uindrehungszahl des Motors, auszuwechseln. Daher könne das 
Ersetzen einer rein betriebszeitabhängigen Steuerung eirier 
Drucklufttrocknurigsvorrichtung wie in Dl durch eine 
koinpressorhubzahl- bzw. inotorumdrehungszahlabhängige nicht 
als erfinderisch angesehen werden. 

IX. 	Die Beschwerdegegnerin trug un wesentlichen folgendes 
vor: 

Die aus der Druckschrift Dl bekanrite, lediglich von der 
Betriebszeit des Kompressors abhàngige Steuerung der 
Trocknungsvorrichtung môge zwar für die darin erwàhnte 
Verwendung für die Speisung von Druckluftbehàltern un 
Eisenbahnwagen, bei weichen der Koinpressor durch einen mit 
konstanter Drehzahl laufenden Elektroniotor angetrieben 
werde, geeignet sein. In einexn Kraftfahrzeug, bei weichemn 
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5 	 T 106/89 

der Kompressor in Abhàngigkeit von der verãnderlichen 
Drehzahl des Fahrzeugrnotors angetrieben werde, sei sie 
jedoch nicht verwendbar. 

Die beanspruchte Erinittlung der Zahi der Kolbenhübe oder,  
derUrndrehungszahl des Motors, also eines dimensionslosen 
Parameters zur Steuerung der Regenerierungszeit, Se! am 
Anineldungsdatum nicht naheliegend gewesen, well zunt einen, 

wegen des für die Erinittlung der Luftrnasse a priori als 
notwendig erscheinenden Eingriffes in die pneuinatische 
Förderung, eine gewisse Angstschwelle zu überwinden war, 
urn die Steuerung von einer Messung der gefärderten 
Luftmasse abhängig zu machen. 

ZUITt andern ist auskeiner der ermittelten Druckschriften 
ein Hinweis auf die Verwendung einer Zahi von Kolbenhüben 
oder einer Umdrehungszahl zur Ermittlung der von einern 
Kompressor geforderten Druckluftrnasse zu finden. Insbe-
sondere Sei in der Druckschrift D4 lediglich eine 
Vorrichtung beschrieberi, bei weicher die druckabhängige 
Belastungsänderung eines Kompressors über eine Bestimmung 
der Anderung der Drehgeschwindigkeit des Antriebsrnotors 
erinittelt und zur Bestiininung des Füllungsgrades eines 
Druckluftbehälters verwertet werde. Die reine Urndrehungs-
zahi, und die davon herleitbare Druckluftförderinenge werde 
dabei weder errnittelt, noch sei sie von irgendeinern 
Belang, weil am Druckiuftbehàlter Verbraucher ange-
schiossen seien, die dessen Füllungsgrad ebenso 
beeinflussen wie die gefórderte Druckluftrnenge. 

Entscheidungsgründe 

1. 	Die Beschwerde ist zulàssig. 

00294 	 . 
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2.1 	Abgesehen von der Berichtigung eines offensichtlichen 

Schreibfehlers unterscheidet sich der geltende Anspruch 1 

vom Anspruch 1 in seiner erteilten Fassung lediglich 

dadurch, daB aus dern Merkmal des kennzeichnenden Teils des 

erteilten Anspruchs, wonach das Zeitglied in Abhängigkeit 

von der geförderten Druckluftmasse und/oder der jeweiligen 

Trocknungsleistung des Lufttrockners variabel ist, die 

Wörter "und/oder der jeweiligen Trocknungsleistung des 

Lufttrockners (8)" gestrichen worden sind. 

Hierdurch wird der Schutzbereich des geltenden Anspruchs 

auf eine der drei in den Schutzbereich des erteilten 

Anspruchs fallenden Alternativen beschränkt. 

Somit ist die in Anspruch 1 vorgenommene Anderung un 
Hinblick auf Art. 123 (3) EPU nicht zu beanstanden. 

	

2.2 	Die Streichung des letzten Satzes der Beschreibung der 

Patentschrift (Spalte 6, Zeilen 31 bis 36) vermeidet 

lediglich Unklarheiten, denn dieser Satz ist of fen-

sichtlich nicht un Einklang mit dem Gegenstand des 
geltenden Anspruchs 1. Die Streichung ist deswegen 

zulässig. 

	

3. 	Neuheit 

	

3.1 	Aus der Druckschrift Dl ist eine Steuereinrichtung zur 

Regenerierung eines Lufttrockners (4) bekannt 

(Beschreibung, Seite 1, Zeilen 12 bis 15; Fig. 1), der in 

einer pneumatischen Fôrderleitung zwischen einem an einen 

Druckluftverbraucher (6) mit variablem Druckluftverbrauch 

(Beschreibung, Seite 1, Zeile 32) angeschlossenen Druck-

luftspeicher (5) und einem von einem Motor angetriebenen 

Koinpressor (1) (der Motor, auch wenn nicht ausdrücklich 

erwàhnt, ist selbstverstãndlich vorhanden) eingeschaltet 
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7 	 T 106/89 

ist, mit einern Druckwächter (7), der beimn Erreichen eines 
vorgegebenen oberen Grenzdruckes un Druckluftspeicher (5) 
die Druckluftförderung aus dem Komnpressor (1) über den 
Lufttrockner (4) in den Druckluftspeicher (5) abschaltet 
(Beschreibung, Seite 5, Zeilen 28 bis 30) und beim 
Abfallen des Druckes im Druckluftspeicher (5) bis auf 
einen unteren Grenzwert die Druckluftförderung über den 
Lufttrockner (4) erneut an den Druckluftspeicher (5) 
anschlieSt (Beschreibung, Seite 2, Zeilen 34 bis 37) und 
mit einer pneumnatischen AnschluI3leitung (11) zumn 
zusätzlichen Anschlul3 des Lufttrockners (4) an den Druck-
luftspeicher (5), von dem bei abgeschalteter Druckluft-
forderung ein abgezweigter Anteil der gespeicherten Druck-
luft mnittels der Anschlul3leitung nach Ma3gabe eines Zeit-
gliedes (10) in den Lufttrockner (4) als Regenerierungs-
luftmenge zurückgeleitet wird (Beschreibung, Seite 5, 
Zeile 38 bis Seite 6, Zeile 6) . Das Zeitglied (10) ist 
variabel (Beschreibung, Seite 6, Zeilen 7 bis 20) und 
weist als Bestandteil ein Magnetventil ("electrovanne" 9) 
auf, das von dein Zeitglied (10) gesteuert wird. 

Von dieser bekannten Einrichtung unterscheidet sich der 
Gegenstand des Anspruchs 1 wie folgt: 

- Der Kompressor ist ein Kolbenkoinpressor; 

- am Kompressor oder am Motor ist ein die Kolbenhübe des 
Kompressors bzw. die Umdrehungen des Motors zählender 
Sensor vorgesehen, dessen jeweiliger Zählerstand em 
MaB für die durch den Lufttrockner zumn Druckluft-
speicher geforderte Druckluftmasse ist; 

- die Variabilität des Zeitgliedes hangt von der durch 
den Lufttrockner zumn Druckluftspeicher gefärderten 
Druckluftmasse ab (bei der Steuereinrichtung nach Dl 
ist das Zeitglied variabel in Abhãngigkeit von der 
Kompressorlaufzeit); und 

00294 	 • . . 1... 



8 	 T 106/89 

- das Magnetventil gibt in seiner Of fnungsstellung die 
Verbindung von Druckluftspeicher zum Lufttrockner frei, 
wobei die offnungszeitdauer des Ventils bei abge-
schalteter DruckluftfOrderung und bei einer bestinunten 
Trocknungsleistung des Lufttrockners eine Funktion des 
Sensorzählerstandes 1st (bei der Steuereinrichtung nach 
Dl ist das Ventil an einer anderen Stelle eingeschaltet 
und die Offnungszeitdauer des Ventils bei abge-
schalteter Druckluftforderung ist lediglich elne 
Funktion der Kontpressorlaufzeit). 

	

3.2 	Die Druckschrift D2 bezieht sich auf eine Steuerein- 
richtung zuin Streuen von Salz u. dgl. von einein fahrenden 
Fahrzeug aus, wobei ein Signalgeber (21; Fig. 5) em 
Signal abgibt, dessen Frequenz der Fahrzeuggeschwindigkeit 
proportional 1st (Beschreibung, Seite 3, vorletzter 
Absatz). Ein Steuerblock (17 1 ; Fig. 7) unter Steuerung des 
Signalgebers halt das Verhàltnis zwischen Fahrt-
geschwindigkeit und StreugutfOrdergeschwindigkeit konstant 
(Beschreibung, Seite 4, letzter Absatz bis Seite 5, erster 
Absatz). 

Diese Druckschrift betrif ft keine Steuereinrichtung zur 
Regenerierung eines Lufttrockners in einer pneuinatischen 
Fórderleitung und der Signalgeber stelit auch keinen 
Zàhler für die Zahi der Uindrehungen des Motors dar. 

	

3.3 	Die Druckschrift D3 beschreibt eine Schiniervorrichtung, 
bei weicher ein Sensor die Hübe eines hin- und hergehenden 
Maschinenteils zählt, und beiin Erreichen einer vorge- 
gebenen Taktzahl ein Schiniervorgang eingeleitet wird 
(Seite 19, letzter Absatz). 
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Auch diese Druckschrift bezieht sich nicht auf eine 
Steuereinrichtung zur Regenerierung eines Lufttrockners in 
einer pneumatischen Forderleitung. 

3.4 	Die Druckschrift D4 betrif ft eine Steuereinrichtung zur 
Regelung des Druckes in einem Druckluftbehälter, 
beispielsweise für Druckluftbrenisanlagen (Seite 8, erster 
und zweiter Absatz), bei weicher die "Drehzahl", d. h. die 
Anzahl der Uindrehungen pro Zeiteinheit, 1(oinpressormotors 
(42) von einein Sensor (43) gemessen wird, und deren 
Anderung als Zeichen für das Erreichen eines bestiinntten 
Druckwertes'ausgewertet wird (Fig. 4; Seite 14, zweiter 
Absatz). 

Von dieser bekannten Einrichtung unterscheidet sich der 
Gegenstand des Anspruchs 1 iirt wesentlichen dadurch, daB' 
nicht die Drehzahl des Motors, sondern die Zahl seiner 
Uindrehungen ermittelt wird und dai3 diese Zahi zurn 
Einstellen eines Zeitglieds verwendet wird, das die Dauer 
der Regenerierung eines Lufttrockners bestimmt. 

3.5 	Aus der Druckschrift D5 1st eine Adsorptionsvorrichtung 
insbesondere zur Trocknung eines Gasfiusses bekannt, bei 
welcher das Gas bei kontinuierlichein Betrieb wechseiweise-• 
durch eines von zwei Adsorbtionsbetten sträint, während das 
andere regeneriert wird. Der Adsorbier-Regenerierungs- 
zyklus wird in Abhängigkeit von vielen verschiedenen 
Paranietern gesteuert, insbesondere in Abhangigkeit von der 
DurchfluBrate des Gases (Spalte 5, Zeilen 15 bis 27). 

Diese Druckschrift beschreibt weder die Verwendung eines 
Koinpressors zur Erzeugung des Gasstroins noch die 
unniittelbare Erniittlung der DurchflulMnenge und derer 
Verwendung zur Steuerung des Wechselzykluses. 
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3.6 	In der Druckschrift D6 ist eine Vorrichtung zur Reinigung 
von Gasen bekannt, deren Aufbau und Betriebsweise in St 
wesentlichen denjenigen der aus der Druckschrift D5 
bekannten Vorrichtung entsprechen. Die DurchfluI3menge des 
Regenerierungsgases wird jedoch anhand eines Zählers (72) 
erinittelt, der von einem, einem DurchfluBgeber (50) 
nachgeschaltenem Durchf1u1integrator (70) gespeist wird 
(Spalte 4, Zeilen 15 bis 19; Spalte 6, Zeilen 4 bis 8). 

In dieser Druckschrift sind weder die Verwendung eines 
Koinpressors zur Förderung des zu reinigenden Gases noch 
ein Sensor zur Erinittlung der Anzahl von dessen Kolben-
hüben bzw. der Uindrehungszahl des Antriebsrnotors 
beschrieben. 

	

3.7 	Die ubrigen, un Erteilungs- und Einspruchsverfahren 
genannten Druckschriften koxninen dein beanspruchten 
Gegenstand nicht näher. 

	

3.8 	Aus diesen Gründen ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu 
un Sinne von Art. 54 EPU. 

	

4. 	Erfinderische Tatigkeit 

	

4.1 	Der nächstkomxnende Stand der Technik besteht unbestritten 
aus der in der Druckschrift Dl beschriebeneri Einrichtung. 

	

4.2 	Abgesehen von den unbedeutenden Unterscheidungsmerkmalen 
bezüglich der Ausgestaltung des Koinpressors als Kolben-
koinpressor und der Position des Nagnetventils in der 
Druckluftleitung, in denen die Beschwerdegegnerin 
of fenbar selbst keinen Beitrag zur erfinderischen 
Tàtigkeit sieht, unterscheidet sich der Gegenstand des 
Anspruchs 1 von diesem nàchstkoiTunenden Stand der Technik 
un wesentlichen dadurch, daB das Zeitglied zur Steuerung 
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der Regenerierungszeit in Abhàngigkeit des Sensorzãhler-
standes eines die Kolbenhübe des Kornpressors bzw. die 
Umdrehungszahl des Motors zählenden Sensors gesteuert wird 
anstatt in Abhängigkeit von der Kompressorlaufzeit. 

	

4.3 	Die reine koxnpressorlaufzeit-abhàngige Regenerierungs- 
steuerung gernài3 Druckschrift Dl ist offensichtlich nicht 
un Stande, unterschiedliche Motor- bzw. Koinpressor-
geschwindigkeiten festzustellen, und die dadurch 
verursachten, bei gleichbleibender Laufzeit unterschied-
lichen Belastungen des Lufttrockners durch entsprechend 
angepa8te unterschiedliche Regenerierungszeiten zu 
koinpensieren. 

Foiglich liegt dern Gegenstand des Patents die objektiv 
erinittelte technische Aufgabe zugrunde, die bekannte 
Steuereinrichtung zur Regenerierung eines Lufttrockners 
dahingehend zu verbessern, dais eine Anpassung der 
Regenerierungszeit an sich verändernde Drehzahlen des 
Antriebsrnotors errnäglicht wird (Spalte 2, Zeilen 22 bis 43 
der Beschreibung des Streitpatents). 

	

4.4 	In dieser Aufgabenstellung selbst, sowie auch un Lösungs- 
ansatz, die Regenerierung nicht rein koinpressorlaufzeit-
abhängig zu gestalten, sondern in Abhängigkeit von der 
eigentlichen Menge der geförderten Druckluft zu steuern, 
kann nach Auffassung der Kaininer und mi Hinblick auf die 
Druckschrift Dl noch kein Beitrag für die Anerkennung 
einer erfinderischen Leistung gesehen werden. 

In der Druckschrift Dl wird näinlich ausdrücklich darauf 
hingewiesen, daB die Wasserinengen, die in den Lufttrockner 
eingebracht bzw. davon wieder entnoimnen werden, 
proportional zu den jeweiligen Voluinen des Druckgases bzw. 
des Regenerierungsgases sind (Seite 3, Zeilen 6 bis 8), 
und daB die Gasvoluinen proportional zu den Durchflul3zeiten 
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sind, weil die DurchfluBraten praktisch konstant sind 
(Seite 3, Zeilen 34 bis 36). Aus diesen Textstellen geht 
für den Fachinann kiar hervor, daB die beschriebene 
Einrichtung mit reiner Zeitsteuerung nur bei konstanten 
DurchfluBraten bestimmungsgeinäB arbeitet, und daB das 
gefôrderte Gasvolumen den für die Steuerung eigentlich 
bestinunenden Parameter darstelit. 

4.5 	Aus dein bislang erinittelten Stand der Technik ist jedoch 
kein uninittelbarer Hinweis auf die beanspruchten 
spezifischen Mittel zur Bestiitunung der geforderten Druck-
luftuierige anhand eines die Kolbenhübe des Kolnpressors 
bzw. die Uindrehungszahl des Motors zählenden Sensors zu 
finden, noch auf die unmittelbare Verwendung dessen 
Zählerstands zur Steuerung des Zeitglieds für die 
Regenerierung des Lufttrockners. 

Insbesondere wird in der einzigen Druckschrift, die die 
Förderung von Druckluft von einem Kompressor zu einein 
Druckluftbehälter betrif ft, nämlich die Druckschrift D4, 
eine Einrichtung beschrieben, bei der nicht die Druckluft-
masse sondern der Druck un Druckluftbehälter bestiinmt 
wird, und zwar anhand der Ermittlung von Drehgeschwindig-
keitsänderungen des Antriebsmotors, nicht seiner 
eigentlichen Umdrehungszahl. 

Die Druckschriften D5 und D6, die keine Koinpressorvor-
richtung beschreiben, deuten vielmehr auf die Verwendung 
von unmittelbar in den Gasstroin eingreifenden Mittein zur 
Ermittlung der Strömungsparanieter, wie z. B. in den 
Durchgang der Strömung angebrachte Of fnungen, Düsen, 
Zähler, Turbinenrãder oder DruckineBvorrichtungen (D5, 
Spalte 11, Zeilen 24 bis 32; D6, Spalte 3, Zeilen 37 bis 
40), als auf eine in die Strömung selbst nicht em-
greifende Uberwachung der das Gas fördernden Vorrichtung. 
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Abgesehen davon, daJ3 die Druckschriften D2 und D3 
technische Gebiete betreffen, die von der vorliegenden 
Aufgabenstellung weit entfernt liegen, nãmlich die 
Steuerung einer Vorrichtung für das Streuen von Salz bzw. 
die Steuerung von Schiniervorgängen, sind in keiner dieser 
Entgegenhaltungen irgendwelche Hinweisezu finden auf die 
Verwendung der Zahi der Kolbenhübe eines Kompressors bzw. 
die Uxndrehüngszahl seines Antriebmotors zur Bestimmung der 
von ihin gefdrderten Druckluftmengen. Darüber hinaus wird 
in der Druckschrift D2 nicht eine Uindrehungszahl, sondern 
die Drehgeschwindigkeit eines rotierenden Teils eines 
Fahrzeugs zur Bestiininung seiner Fahrtgeschwindigkeit 
gernessen, und in der Schiniervorrichtung geinàB Druckschrift 
D3 werden die Arbeitstakte einer Naschine nur zur 
Einleitung eines iinrner gleichen Schmiervorganges 
verwendet, wenn eine bestinunte Taktzahl erreicht worden. 
ist. un Gegensatz zuin Gegenstand des vorliegenden 
Anspruchs 1 wird der dadurch ausgeloste Vorgang nicht in 
Abhängigkeit von einern variablen Zählerstand abgeändert. 

Auch der Hinweis der Beschwerdeführerin auf das weit 
bekannte Austauschen des Olfilters eines Fahrzeuges beim 
Erreichen eines vorgegebenen Kiloineterzahlstandes ist 
wenig uberzeugend. Aufgrund der Wirkung des Schalt- - 
getriebes steht närnlich die Anzahl der von einein Fahrzeug 
gefahrenen Kilometer bel üblichein Betrieb in keinein 
bestinunten Verhältnis zur Anzahl der Uindrehungen des 

Motors. 

	

4.6 	Nach alledein beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 
auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 

EPU. 

	

5. 	Anspruch 1 ist daher gewãhrbar (Artikel 52 (1) EPU), 
ebenso wie die von ihin abhãngigen Ansprüche 2 bis S. 
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Foiglich genügen das Patent in seiner geànderten Fassung 

und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den 

Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkominens, so 

daB die Aufrechterhaltung des Patents in geänderten Uinfang 

beschlossen werden kann (Artikel 102 (3) EPU). 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der 

Auflage, das Patent mit folgenden Anderungen 

aufrechtzuerhalten: 

In Spalte 6 der Patentschrift 0 093 253 wird der in 

Zeile 31 mit "Es" beginnende Satz gestrichen und das Wort 

"Regenierung" in Zeile 41 in "Regenerierung" berichtigt; 

in Spalte 7, Zeilen 9 und 10 werden die Worte "und/oder 

der jeweiligen Trocknungsleistung des Lufttrockners (8)" 

gestrichen. 

Die Geschäftsstellenbeamtin: 	Der Vorsitzende: 

N. Beer 	 K. Lederer 
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